
Handlungsempfehlung

Artenschutz im Betriebsdienst

Anlage 7

Hauptdokument Kurzfassung

Bankett, Gräben und Mulden 

mähen
Teil 2 Kap. 1.1.1 2.1 2.1.1 1

Rasenfläche an Rad- und 

Gehwegen mähen
Teil 2 Kap. 1.1.2 2.1 2.1.2 1

Mahdhöhe mind. 10 cm

Bei Sichtung Mahdunterbrechung und Aussparen von mind. 2 

m um Sichtungsbereich, ggf. Absprache mit SG Umweltschutz

Mittelstreifen- und Trennstreifen 

zwischen Fahrbahnen mähen
Teil 2 Kap. 1.1.3 2.1 2.1.3 1

Sichtfelder im Bereich von 

Knotenpunkten mähen
Teil 2 Kap. 1.1.4 2.1 2.1.4 1

Erholungs- und 

Aufenthaltsflächen mähen
Teil 2 Kap. 1.1.5 2.1 2.1.5 1

Mahdhöhe mind. 10 cm

Bei Sichtung Mahdunterbrechung und Aussparen von mind. 2 

m um Sichtungsbereich, ggf. Absprache mit SG Umweltschutz

Rasenflächen im Extensivbereich 

mähen

Mahdhöhe mind. 10 cm

Größe Flächen bzw. längere Strecken abschnittsweise versetzt 

mähen

Bei Sichtung Mahdunterbrechung und Aussparen von mind. 2 

m um Sichtungsbereich, ggf. Absprache mit SG Umweltschutz

Trocken- und Magerrasenstandorte (Mahdgut abtransportieren)

Amphibien- und 

Reptilienleiteinrichtungen

Mahdhöhe mind. 10 cm

Größe Flächen bzw. längere Strecken abschnittsweise versetzt 

mähen

Bei Sichtung Mahdunterbrechung und Aussparen von mind. 2 

m um Sichtungsbereich, ggf. Absprache mit SG Umweltschutz

Rückhalte-, Absetz und 

Versickerungsbecken mähen
Teil 2 Kap. 1.2.2 2.2 2.2.2 3

Mahdhöhe mind. 10 cm

Größe Flächen bzw. längere Strecken abschnittsweise versetzt 

mähen

Bei Sichtung Mahdunterbrechung und Aussparen von mind. 2 

m um Sichtungsbereich, ggf. Absprache mit SG Umweltschutz

Naturnahe Kleingewässer (Mahdgut abtransportieren, keine Stoffe ins 

Gewässer)

Gehölze im Straßenrandbereich 

zurückschneiden
Teil 2 Kap. 1.3.1 2.3.1 2.3.1 4

Alternierendes Auf-den-Stock setzen, 

bei Sichtungen von Brutstätten: Arbeitsunterbrechung und 

Aussparen des Siedelungsbereichs

Naturnahe Hecken (Gehölzstreifen mit einheimischen Hölzern mit einer 

Länge von >= 50 m)

Gehölzschnitt ist ggf. für die Erhaltung der Struktur erwünscht 

(Verhinderung der Verkahlung)

Gehölze in Mittel- und 

Trennstreifen zwischen 

Fahrbahnen zurückschneiden

Teil 2 Kap. 1.3.2 2.3.1 2.3.2 4

Alternierender Horizontalschnitt, 

bei Sichtungen von Brutstätten: Arbeitsunterbrechung und 

Aussparen des Siedelungsbereichs

Naturnahe Hecken (Gehölzstreifen mit einheimischen Hölzern mit einer 

Länge von >= 50 m)

Gehölzschnitt ist ggf. für die Erhaltung der Struktur erwünscht 

(Verhinderung der Verkahlung)

Gehölze an Erholungs- und 

Aufenthaltsflächen 

zurückschneiden

Teil 2 Kap. 1.3.3 2.3.1 2.3.3 4

Ausdünnen (Gehölzflächen) und Auf-den-Stock setzen nur bei 

Bedarf, 

bei Sichtungen von Brutstätten: Arbeitsunterbrechung und 

Aussparen des Siedelungsbereichs

Naturnahe Hecken (Gehölzstreifen mit einheimischen Hölzern mit einer 

Länge von >= 50 m)

Gehölzschnitt ist ggf. für die Erhaltung der Struktur erwünscht 

(Verhinderung der Verkahlung)

Gehölze außerhalb des 

Straßenrandbereiches pflegen
Teil 2 Kap. 1.3.4 2.3.1 2.3.4 5

Ausdünnen (Gehölzflächen) nur bei Bedarf, Auf-den-Stock 

setzen nur alternierend,

isolierte Gehölzflächen nicht komplett Auf-den-Stock setzen, 

bei Sichtungen von Brutstätten: Arbeitsunterbrechung und 

Aussparen des Siedelungsbereichs

Naturnahe Hecken (Gehölzstreifen aus heimischen Hölzern mit einer 

Länge von >= 50 m)

(Gehölzschnitt ist ggf. für die Erhaltung der Struktur erwünscht)

Feldgehölze (Flächen aus überwiegend heimischen Gehölzen mit einer 

Fläche von 100 m²)

Gehölzentnahme nur bei aufkommenden Fremdhölzern

Straßenbäume pflegen (nur 

Schnitt)
Teil 2 Kap. 1.3.5 2.3.2 2.3.5 6

Straßenbäume fällen Teil 2 Kap. 1.3.5 2.3.2 2.3.5 6

Baumfällungen ohne weitere Berücksichtigung des 

Artenschutzes nur bei akut Fällen (Verkehrssicherheit muss 

innerhalb von 48 h gewährleistet werden)

Baumschauen mit einem quailifizierten Sachkundigen für 

Habitatschutz

Weitere Vorgehensweise bei erkannten Quartieren ist mit der 

uNB abzuklären

Schäden und Mängel an 

unbefestigten Flächen
Teil 2 Kap. 1.4.1 2.4 1.2.1 7

Bei Sichtung von Amphibien Arbeitsunterbrechung, ggf. 

Umsiedelung von Einzelindividuen

Reprofilierung von Gräben Teil 2 Kap. 1.4.1 2.4 - 7

Schäden an Ingenieurbauwerken 

und deren 

Entwässerungseinrichtungen

Teil 2 Kap. 1.4.2 2.4 1.3.1 8
bei längerwährende Wartungsarbeiten Hinweise zu 

Reinigungsarbeiten beachten

Schäden und Mängel an Rückhalte- 

und Versickerungsanlagen 

beseitigen

Teil 2 Kap. 1.4.3 2.4 1.4.3 9
Naturnahe Kleingewässer (Mahdgut abtransportieren, 

Röhrichtbestände nur außerhalb der Brutzeiten beseitigen)

Sonstige 

Entwässerungseinrichtungen 

reinigen

Teil 2 Kap. 1.5.1 2.5 4.2.3 10

Auf eine schonende Arbeitsweise insbesondere im Hinblick auf 

Ablagerungen, Arbeitsbereich so gering wie möglich halten, 

Röhrichtbestände nur abschnittsweise entfernen

Ggf. sind Pflegepläne zu berücksichtigen

Naturnahe Kleingewässer (Mahdgut abtransportieren, 

Röhrichtbestände nur außerhalb der Brutzeiten beseitigen)

Ingenieurbauwerke und deren 

Entwässersungseinrichtungen 

reinigen

Teil 2 Kap. 1.5.2 2.5 4.3.2 11

Ingenieurbauwerke und deren 

Entwässersungseinrichtungen 

reinigen

Tei 2 Kap. 1.5.2 2.5 4.3.2 11
Reinigung außerhalb der Nutzungszeiten der jeweiligen 

Tierarten durchführen

Teil 2 Kap. 1.2.1 2.2 2.2.1 2
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Nummerierung gemäß

Bäume ab einem Stammumfang von 1 m (in 1,30 m Höhe) 
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Wanderzeiten der Amphibien!

Mahd nur wenn unbedingt nötig (Strukturen 

wachsen über die Einrichtung) und dann nur 

an wärmeren Tagen (> 15° C) und unter 

trockenen Bodenbedingungen (kein 

Niederschlag, kein nebelfeuchter Boden)

ggf. Pflegepläne beachten

ggf. Pflegepläne beachten

(Vorkommen von Haselmaus)

ggf. Pflegepläne beachten

(Vorkommen von Haselmaus)

Laichzeiten der Amphibien und ab März auch Brutzeiten von Röhrichtbrütern

bei Hinweisen auf Gebäudebrüter und/oder Fledermäusen Arbeiten mit dem Sachkundigen für Habitatstrukturen absprechen

sofern keine Hinweise auf Vorkommen von Fledermäuse oder Gebäudebrüter

Laichzeiten der Amphibien

Röhrichtbrüter beachten
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möglichst nur Vertikalschnitt

Entwässerungsgräben/Mulden bei bekannten oder gesichteten Amphibien nur an wärmeren 

Tagen (> 15° C)

Bei bekannten oder gesichteten Amphibien und Reptilien nur an wärmeren Tagen (> 15° C) 

und unter trockenen Bodenbedingungen (kein Niederschlag, kein nebelfeuchter Boden)

Bei bekannten oder gesichteten Amphibien und Reptilien nur an wärmeren Tagen (> 15° C) 

und unter trockenen Bodenbedingungen (kein Niederschlag, kein nebelfeuchter Boden)

Bei bekannten oder gesichteten Amphibien und Reptilien nur an wärmeren Tagen (> 15° C) 

und unter trockenen Bodenbedingungen (kein Niederschlag, kein nebelfeuchter Boden)

ggf. Bodenbrüter beachten

Bei bekannten oder gesichteten Amphibien und Reptilien nur an wärmeren Tagen (> 15° C) 

und unter trockenen Bodenbedingungen (kein Niederschlag, kein nebelfeuchter Boden)

ggf. Pflegepläne beachten ggf. Pflegepläne beachten

ggf. Pflegepläne beachten

Wanderzeiten der Amphibien!

Mahd nur wenn unbedingt nötig (Strukturen wachsen über die 

Einrichtung) und dann nur an wärmeren Tagen (> 15° C) und unter 

trockenen Bodenbedingungen (kein Niederschlag, kein nebelfeuchter 

Boden)

möglichst nur Vertikalschnitt

möglichst nur Vertikalschnitt

nur Vertikalschnitt möglich

größere Äste können ggf. Höhlen enthalten
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